
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stationsbedarf – 
Löschen/Deaktivieren von Artikeln 
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Vorwort / Beschreibung 
 
Stationsbedarfsartikel können von Ihnen nur gelöscht werden, wenn diese noch nie bestellt worden 
sind. Alternativ können Artikel stattdessen deaktiviert werden.  
 
Starten Sie dazu in der Küchensteuerung den Menüpunkt „Stationsbedarf - Artikel“ 
 
1. Artikel löschen 

 

 
 
 

 
Zur Sicherheit kommt nach Klicken des X-Symboles 
nebenstehende Abfrage.  
 
Erst wenn Sie hier auf JA klicken, wird er Artikel endgültig gelöscht. 
 
Es kommt kein zusätzlicher Hinweis. 

 
 
 

Sollte nach Bestätigung des Löschens diese Meldung 
kommen, kann der Artikel nicht mehr gelöscht werden. 
Für diesen Artikel liegen aktuelle oder statistische 
(vergangene) Bestellungen vor. In diesem Falle 
können Sie den Artikel nur deaktivieren, damit er 
zukünftig nicht mehr bestellt werden kann. 
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Artikel deaktivieren 
 
Es gibt 2 Alternativen einen Artikel zu deaktivieren: 
 

a. Bestelltage deaktivieren 
 

 
 
 

b. Einer „Teststation“ zuordnen 
 

 

 
Die Zuordnung zwischen den Feldern             und         erfolgt über: 
 
 

 Doppelklick auf die zu ändernde Station, dann wechselt sie ins gegenüberliegende Feld 
 
 

 Stationen markieren und mit den Pfeiltasten  in das gewünschte Feld verschieben. 
 

Nicht vergessen!!!!   Mit der          - Taste speichern Sie die Änderungen ab. 

nicht zugeordnet 
 

zugeordnet
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